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fo nienbet er ftcfi ab nnb fniRt bte Sirfarfic feines S-eblftfinlfes in fit® fefßfi.

Sdjmnjfrtf^Er ifiuf rbeuertin.
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Strciésfrf) reiben 9ïr. 1?4
att bie Seitionen beb Sdjtoeijer.

Wctuerbcuercittö.

SSerte Sereinggenoffen

®ie im legten SreigfctjreiBen bom 10. SDegember 1898
angemelbeten neuen ©eîtionen, nämtid)

Sorftanb beg ©emerbebereing beg Santong Sugern
(©i| in ©urfee);

£anbmerïer= unb ©emerbeberein beg Segirîeg
Stffottern (St. ßüricl))

finb einftimmig aufgenommen toorben.
©g Ifaben fic^ ferner gurn Seitritt angemetbet:

©ctimeigerifdjer £>anbetggärtner=Serbanb (@i| in
SBintertlfur) mit 86 9Jtitgtiebern ;

§anbmerîerberein SSorb (St. Sern) mit 50 9Jiit=
gliebern.

SDiefe neuen ©eîtionen Ifeiffen mir befteng mitt=
ïommen.

* *
*

®ie grift für ©infenbung ber Saljregberictite pro
1898 ift mit ©nbe $ebruar abgelaufen. Seiber finb
big jefst nur 50 bon 117 ©eîtionen biefer Stufgabe
naüjgefommen, nämlicE;: Slffoltern a. St., Stffottern

(Segtrï), Strbon, Saar, Saben, Sern, Siel, Sifäjofggetl,
ßlfur, ©infiebetn, grauenfetb, ©aig, ©larug, ^terigau,
IçergogenbucEjfee, Jorgen, Serng, Sactjen, Sangnau,
Sieftal, Sugern, SftüIIIjeim, Sliurgttfat, 9täfetg, DIten,
ißfäffifon, 9îî)einecî, 9t|einfelben, fftictjtergmeil, ütieäbactj,
?ftorfc£)ac£), ©äjmpg, ©täfa, ©umigmalb, ©urfee, £tjun,
SBäbengmeit, SBeinfetben, SBintertlfur, Santonalberbänbe
Stppengett unb ©djmtjg, ©dfmeiger. Säderberbanb,
Sierbrauerberein, Sudfbinbermeifterberein, ßoiffeurber=
banb, .öafnerrneifterberbanb, Sonbitorenberbanb, 90?effer=

fctjmiebeberbanb, Serbanb gur görberung beg .Qeidfnen»
unb gemerbtietjen Serufgunterridfteg, ©emerbemufeum
Qüricti.

Sßir erfragen bie rüsJftänbigen ©eîtibnen um ge=

fällige beförbertidfe ©infenbung ber Seridjte, momögtidf
mittetft beg itjnen gugefanbten Seridftformulareg, bnn
meinem meitere ©jemplare ftetgfort begogen merben
ïonnen. ©g ift ung baran gelegen, ben ©efamtberidft
fo batb mie mögticl) beröffenttidfen gu ïonnen.

* *
*

Stilgemeine @runbfä|e für bie 5£arif
bitbung ber Sunbegbatjnen. SJtittetft Sreig=
fctjreiben bom 10. 2)egember 1898 Ifaben mir bie

©eîtionen eingelaben, ung big ©nbe Januar ilfre
motibierten Semerïungen unb Sßünfdfe gum ©ntmurf
eineg Sunbeggefe|eg betreffenb bag ïarifmefen ber

fdfmeiger. Sunbegbaïfnen guîommen gu taffen. SDa big

je|t nur menige ©eîtionen biefer ©intabung $otge ge=

teiftet, bertängern mir bie fyrift big ©nbe Sitarg unb
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Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 CtS. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 18. März 18S».

Dem klugen Schützen gleicht der höhere Mensch. Verfehlt dieser sein Ziel,
so wendet er sich ab und sucht die Ursache seines Fehlschusses in sich selbst.

Schweizerischer Gewerdeoerein.

Aeitender Ausschuß.

Kreisschreiben Nr. 174
an die Sektionen des Schweizer.

Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenossen!

Die im letzten Kreisschreiben vom 10. Dezember 1898
angemeldeten neuen Sektionen, nämlich

Vorstand des Gewerbevereins des Kantons Luzern
(Sitz in Sursee);

Handwerker- und Gewerbeverein des Bezirkes
Affoltern (Kt. Zürich)

sind einstimmig aufgenommen worden.
Es haben sich ferner zum Beitritt angemeldet:

Schweizerischer Handelsgärtner-Verband (Sitz in
Winterthur) mit 86 Mitgliedern;

Handwerkerverein Worb (Kt. Bern) mit 50 Mit-
gliedern.

Diese neuen Sektionen heißen wir bestens will-
kommen.

-s- -t-

Die Frist für Einsendung der Jahresberichte pro
1898 ist mit Ende Februar abgelaufen. Leider sind
bis jetzt nur 50 von 117 Sektionen dieser Aufgabe
nachgekommen, nämlich: Affoltern a. A., Affoltern

(Bezirk), Arbon, Baar, Baden, Bern, Viel, Bischofszell,
Chur, Einsiedeln, Frauenseld, Gais, Glarus, Herisau,
Herzogenbuchsee, Horgen, Kerns, Lachen, Langnau,
Liestal, Luzern, Müllheim, Murgthal, Näfels, Ölten,
Pfäffikon, Rheineck, Rheinfelden, Richtersweil, Riesbach,
Rorschach, Schwyz, Stäfa, Sumiswald, Sursee, Thun,
Wädensweil, Weinfelden, Winterthur, Kantonalverbände
Appenzell und Schwyz, Schweizer. Bäckerverband,
Bierbrauerverein, Buchbindermeisterverein, Coiffeurver-
band, Hafnermeisterverband, Konditorenverband, Messer-
schmiedeverband, Verband zur Förderung des Zeichnen-
und gewerblichen Berufsunterrichtes, Gewerbemuseum
Zürich.

Wir ersuchen die rückständigen Sektionen um ge-
fällige beförderliche Einsendung der Berichte, womöglich
mittelst des ihnen zugesandten Berichtformulares, von
welchem weitere Exemplare stetsfort bezogen werden
können. Es ist uns daran gelegen, den Gesamtbericht
so bald wie möglich veröffentlichen zu können.

-t-
-s-

Allgemeine Grundsätze für die Tarif-
bildung der Bundesbahnen. Mittelst Kreis-
schreiben vom 10. Dezember 1898 haben wir die
Sektionen eingeladen, uns bis Ende Januar ihre
motivierten Bemerkungen und Wünsche zum Entwurf
eines Bundesgesetzes betreffend das Tarifwesen der

schweizer. Bundesbahnen zukommen zu lassen. Da bis
jetzt nur wenige Sektionen dieser Einladung Folge ge-
leistet, verlängern wir die Frist bis Ende März und
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hoffen, baff biefer wichtigen $rage bas gebührenbe
Sntereffe entgegengebracht werbe.

* *
*

Reform beS ©ubmifftonSwefenS. Unter
biefem Xitel haben wir fürglid) unfern Veridjt unb
Vorfdjläge Betreffenb Slnwenbung unb SReform beS

©ubmiffionSberfahrenS (Ipeft XVII ber „©ewerbl.
.Qeitfragen") öeröffentlid^t unb allen ©ettionen in
mehreren ®£emf>laren gugefiellt. gür anfälligen weitern
Vebarf Beliebe ntan fid) an ben £ommiffion§bertag
Vüdjler & So. in Sern gu wenben.

Um ber bringlicE) notwenbigen fReform im ©ub»
mifftonSWefen ben 2Seg gu Bahnen, muffen jeboctj aud)
bie Vebörben bon ben tBatfädflicffen Verlfältniffen unter»
richtet unb mit ben aufgehellten Vorfdflägen genügenb
tiertraut gemalt werben. >]u biefem ßwede hüben
Wir unfere ißuBliiation allen eibgenöffifctjen, üantonalen
unb @emeinbe=Verwaltungen, fowie ben großem fßribat»
Unternehmungen (SifenBahngefeUfdjaften 2c.), welche
Arbeiten in ©ubmiffion oergeBen, gur fßrüfung gu»
geftetlt.

3n einem Vegleitfdjreiben werben biefe Veljörben
erfudü, unferen VorfdRägen t£)unlic£)fte Verücffichtigung
gu fchenïen. „SDer ©ewerbeftanb — fo £>eitt e? barin
u. a. — barf erwarten, bafs überall, wo nictjt fctjon
wohlbewährte Seftimmungen über bie Vergebung bon
Sieferungen unb SIrbeiten ertaffen worben finb, unfere
Vorfchläge in Veorbnungen Benu|t werben. Sßo folc^e
fdjon in Sraft finb, möchten fie nach Prüfung biefer
unferer ißofiulate rebibiert unb, wir finb beffen gewifj,
gum Söohle ber ^Beteiligten umgeänbert werben.

„SBir wiffen, baff bie Veljörben ben guten Sßillen
befitsen, ^Reformen ba anguftreben, wo wirHidje Uîot=

wenbigïeit borliegt. 3n ber SIrbeit fdjeint unS ber
VeweiS gegeben gu fein, baff grofse 3)?ifftänbe fühlbar
finb. ©oweit uns bei Slntafs unferer Snquete 9Rit»

teitungen über bie Slnfidjt ber Verwaltungsorgane gu»
geïommen finb, eradjten audj bie meiften eine, Ver»
Befferung beS ©ubmiffionS» ©tjftemS als witnfdjbar.
Unfere Vorfdjläge galten wir aber nidjt nur ber Sin»

nähme unb Verüdficljtigung wert, fonbern wir finb
auch öon beren ®urchfithrbar!eit üBergeugt.

„Sine ©ubmijfionSreform liegt im Sntereffe nicht
nur ber ©ewerbetreibenöen, fonbern auch weiterer
Greife unb nicEjt gum minbeften ber ©taatS» unb @e=

meinbeüerwaltungen felbft."
SBir hoben bie Velförben gum ©djluffe eingelaben,

uns womöglich Bis Snbe Slpril b. 3. barüber Vericht
geben gu wollen, ob unb inwiefern fie bie Vorfdjläge
acceptieren tonnen.

VereitS geigt fich Bei manchen Verwaltungen ein

regeS Sntereffe unb lebhafte Nachfrage nach unferer
fßublüation, fo bah toir hoffen bürfen, eS werben öiele
Veljörben in boiler Srfaffung ihrer Slufgabe als
Hüterinnen ber Sntereffen Silier fich ber Sinfidjt bon
ber 3îotwenbig!eit ber ^Reformen im ©ubmiffionSWefen
nicht länger berfchliefen.

SS liegt jebod) nicht allein an ben Veljörben, ob

unfer ßtned erreicht werben tann. Slufgabe aller @e»

Werbe» unb VerufSöereine wäre eS nun, auch iljrerfeitg
unfere Veftrebungen baburd) tljatîrâftig git unterfingen,
bah fio ïûnftig in allen fg-ällen, wo SRifjftänbe bei ber

Vergebung öffentlicher Strbeiten gu Sage treten, an bie

betreffenben Verwaltungen in fachlich gehaltenen, aber
wohl motibierten Singaöen baS Verlangen ftellen, fie
môdjten bie bom ©djweiger. ©eweröeberein aufgeftellten
Vorschläge gur iReform beS ©ubmiffionSberfahrenS be=

folgen unb atlfätlig beftehenbe Verorbnungen im©inne
ber geftellten ißoftulate einer IRebifion untergiehen.

Sbenfo fodten alle ©ewerbetreibenben unb greunbe
ber ©ewerbeförberung, welche in Staats» ober @e=

meinbebehörben fi^en unb mit unfern Vorfd)lägen forin»
gifoietl einberftanben finb, eS fich Sur Pflicht machen,
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hoffen, daß dieser wichtigen Frage das gebührende
Interesse entgegengebracht werde.

-i- -i-

Reform des Submissionswesens. Unter
diesem Titel haben wir kürzlich unsern Bericht und
Vorschläge betreffend Anwendung und Reform des

Submissionsversahrens (Heft XVII der „Gewerbl.
Zeitfragen") veröffentlicht und allen Sektionen in
mehreren Exemplaren zugestellt. Für allfälligen weitern
Bedarf beliebe man sich an den Kommissionsverlag
Büchler à Co. in Bern zu wenden.

Um der dringlich notwendigen Reform im Sub-
missionswesen den Weg zu bahnen, müssen jedoch auch
die Behörden von den thatsächlichen Verhältnissen unter-
richtet und mit den aufgestellten Vorschlägen genügend
vertraut gemacht werden. Zu diesem Zwecke haben
wir unsere Publikation allen eidgenössischen, kantonalen
und Gemeinde-Verwaltungen, sowie den größern Privat-
Unternehmungen (Eisenbahngesellschaften zc.), welche
Arbeiten in Submission vergeben, zur Prüfung zu-
gestellt.

In einem Begleitschreiben werden diese Behörden
ersucht, unseren Vorschlägen thunlichste Berücksichtigung
zu schenken. „Der Gewerbestand — so heißt es darin
u. a. — darf erwarten, daß überall, wo nicht schon
wohlbewährte Bestimmungen über die Vergebung von
Lieferungen und Arbeiten erlassen worden sind, unsere
Vorschläge in Veordnungen benutzt werden. Wo solche
schon in Kraft sind, möchten sie nach Prüfung dieser
unserer Postulate revidiert und, wir sind dessen gewiß,
zum Wohle der Beteiligten umgeändert werden.

„Wir wissen, daß die Behörden den guten Willen
besitzen, Reformen da anzustreben, wo wirkliche Not-
wendigkeit vorliegt. In der Arbeit scheint uns der
Beweis gegeben zu sein, daß große Mißstände fühlbar
sind. Soweit uns bei Anlaß unserer Enquete Mit-

teilungen über die Ansicht der Verwaltungsorgane zu-
gekommen sind, erachten auch die meisten eine Ver-
besserung des Submissions-Systems als wünschbar.
Unsere Vorschläge halten wir aber nicht nur der An-
nähme und Berücksichtigung wert, sondern wir sind
auch von deren Durchführbarkeit überzeugt.

„Eine Submissionsreform liegt im Interesse nicht
nur der Gewerbetreibenden, sondern auch weiterer
Kreise und nicht zum mindesten der Staats- und Ge-
meindeverwaltungen selbst."

Wir haben die Behörden zum Schlüsse eingeladen,
uns womöglich bis Ende April d, I. darüber Bericht
geben zu wollen, ob und inwiefern sie die Vorschläge
acceptieren können.

Bereits zeigt sich bei manchen Verwaltungen ein

reges Interesse und lebhafte Nachfrage nach unserer
Publikation, so daß wir hoffen dürfen, es werden viele
Behörden in voller Erfassung ihrer Ausgabe als
Hüterinnen der Interessen Aller sich der Einsicht von
der Notwendigkeit der Reformen im Submissionswesen
nicht länger verschließen.

Es liegt jedoch nicht allein an den Behörden, ob
unser Zweck erreicht werden kann. Aufgabe aller Ge-
werbe- und Berufsvereine wäre es nun, auch ihrerseits
unsere Bestrebungen dadurch thatkräftig zu unterstützen,
daß sie künstig in allen Fällen, wo Mißstände bei der

Vergebung öffentlicher Arbeiten zu Tage treten, an die

betreffenden Verwaltungen in sachlich gehaltenen, aber
wohl motivierten Eingaben das Verlangen stellen, sie

möchten die vom Schweizer. Gewerbeverein aufgestellten
Vorschläge zur Reform des Submissionsverfahrens be-

folgen und allfällig bestehende Verordnungen im Sinne
der gestellten Postulate einer Revision unterziehen.

Ebenso sollten alle Gewerbetreibenden und Freunde
der Gewerbeförderung, welche in Staats- oder Ge-
meindebehörden sitzen und mit unsern Vorschlägen prin-
zipiell einverstanden sind, es sich zur Pflicht machen,
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perförtlid^ Bei jeberrt gegebenen Slntaffe für bie praEtifctfe'
Befolgung biefer SSorfc^Iäge einguftetjen.

©nbtict) fotlte man bon aßen SereinSmitgtiebern,
meiere fich an ©ubmiffionen beteiligen, ermatten bürfen,
baß fie Eünftig ben in ber ißublifation aufgeftellten
©runbfäßen getreulich nachleben, bamit uns fein be=

redjtigter Sormurf ber Stitfctjulb an ben Stißfianben
im ©ubmiffionSmefen meßr treffen fann.

Seber ©ingeine möge an feinem Drte jebergeit für
bie SermirEtii|ung unb praEtifdje Stnmenbung ber
ißoftulate betreffenb ©ubmiffionSreform mirfen, bann
mirb einer bêr größten Uebetftänbe, unter benen unfer
©emerbeftanb beute leibet, bon felbft berf<f)mtnöen,

2Rit freunbeibgenöffifdfem ©ruß!
gür ben leitenben StuSfcßuß:

®er ißräfibent: 3. Sdiefbeggec.
®er ©efretär: 'i^truer flcebô.

Sdjtoetjer. ©emerbeöereitt.

görberung ber Seruf Siebte beim
SR ei ft er. (Sorrefp.) ®er ©eßmeiger. ©emerbeöerein
ift bermöge eines befoubern lïrebiteS in ber Sage, aus
ber SunbeSfubbention alljährlich einer Singabi atS tüchtig
befunbener Se^rmeifter, meldte für eine mustergültige fper»
anbilbung funger §anbmerfer ©ernähr bieten u. beftimmte
Serpftidjtungen eingugeßen bereit finb, einen ffufdfufi
gum Seßrgelb bis auf $r. 250 gu bemittigen. Stuf
bie ©nbe 1898 erfdtgte StuSfcßreibung finb 39 Sin-
melbungen erfolgt. Sie Semerber betteilten ficE)

auf fotgenbe SerufSarten: ©ctjreiner 10; ©pengier 5;
©eßtoffer unb ©eßmiebe je 3 ; SDeEorationSmater, Süfer,
Uhrmacher unb Sßagner je 2; SäcEer, SucßbrucEer,
ßoiffeur, ®redhSter, ©tafer, Hafner, äRecßaniEer,
©attter unb ïapegierer, Schneider unb Söagen»
bauet je 1. SRacß Kantonen georbnet: Sern unb
©cßmpg je 6; 3üri<b 5; @t. ©allen 4; graburg 3;
Stargau, Stppengett, ©otoißurn unb Stïjurgau je 2;
Safettanb, Safetftabt, ©taruS, ©raubünben, ©cfjaff»
Ijaufen, Neuenbürg unb Sßaabt je 1.

Otacti forgfättiger ißrüfung ber Stnmetbungen unb
eingebogenen ©rEunbigungen mürben entfprechenb bem
berfügb'aren Kredit bom ©entratborftanb beS ©eßmeig.
©emerbebereinS 19 Semerber auSgemät)It, meldje fieß

nach Kanton unb Seruf mie folgt herleiten : ffürieb,
Sern, ©cßmbg,' Stppengett unb ©t. ©alten je 2; ©taruS,
greiburg ©olotßurn, Safetftabt, Safettanb, ©cßaffbaufen,
©raubünben, Slargau unb ï^urgau je 1. Schreiner 4;
©pengier 3; SDeforationSmaler unb SBagner je 2;
Säcfer, ©tafer, Küfer, äRecßaniEer, ©eßtoffer, Schmiede,
Uhrmacher unb SSagenbauer je 1.

Sei ber SluSmaßt mürben bie bertretenen SanbeS»
teile unb SerufSarten nach äRögticßEeit berücEficßtigt.
Smmen^in mürben naturgemäß fotetje Semerber bebor»

gugt, mettre feßon buret) Teilnahme ißrer Seßrtinge an
frühem Prüfungen ober in anberer SBeife fic£) über itjre
©rfotge als Seßrmeifter auSgemiefen ßaben.

©fenrtng.
(©ingefanbt.)

ßur Sefprecßung bon äRaßnaßmen gegen bas un»
topate Sorgeßen ber ©ifenhänbterEonbention ber ©roß»
gaßt ißrer Kunden gegenüber ßaben fich bie ©ifen»
unb SIeet)=ipanbmerfer bon Dtten unb Umgebung gm
fammengefunben unb folgendes bereinbart: ®ie
©cEjtoffer, ©pengier, Schmiede unb dermanbte SerufS»
gmeige ber ©entratfeßmeig, meteße fi(ß einem einheitlichen
Sorgetjen in biefer ©aeße angufeßtießen münfeßen, fotten
ihre Stbreffe unter Sßiffre „Êifen" ans „öttener iage=
Blatt" fenben. Sei genügender Seteitigung mirb bann

bön beb ^anbmerfern bon Dtten unb Umgebung ttjun-
tidhft bald eine Serfammtung alter ffntereffenten ein»
berufen, um geeignete üDiaßnaljmen gu bereinbaren.

Sortäufig dürfte eS jedem fpanbtoerfer ermünfdßt
fein, Slbreffen bon SegugSguetten gu erfahren, metctie
in beliebiger Quantität gu taufenden SlageSpreifen,
b. ß. bedeutend unter iRingpreifen liefern, ©in eintjeit»
tictieS Sorgeben beim Segug ber Söaren dürfte ber
©ifenfonbention feßon unbequem merben. ©ang ficher
mürbe aber unfer Qiet errei^t burdß Serantaffung eines
teiftungSfäbigen in» ober auSlänbifdjen @ngroS»@efcbäfteS

gur ©runbtegung einer ©ifenljanblung refp. filiate in
der Sentralfcbmeig. ©in derartiges Sorgeben erfordert
die Sereinigung mögtiebft bieter .fjanbmerfer; baßer
auf gut Drganifation

Seim gleichen Stntaß fönnte man auch darüber
fpredjen, ob nidtit bie ©rünbung eines allgemeinen Se»
rufSberbanbeS gurf SBabrung gemeinfamer Sntereffen
angegeigt märe. —§3ttteS organifiert fich und bie §anb»
merfer bürfen audj nicht bereingett fiib felbft übertaffen
bleiben, menn fie *im mirtfchaftlichen Kampfe ihre
@fettungf,mabren motten.

©crbttttbgluefen.

©in ©thrcincrmeifterbcrein
Strtum uitb Umgebung bat fich
gebildet, ©r begmeett materielle
unb berufliebe Hebung beS

hanbmertS, Otegetung ber Str»

beitStöbne und StrbeitSgeit, Stege»

tung bon ©enoffenftbaftSein»
Eäufen bei ^Rohmaterialien, fo»
mie gbtberung beS SebrtingS»
mefenS, berufliche @cbiebSgerict)te
u. f. m.

fÇortBifbunflëfiftuïe St. ©allen.
®ie ©chute hält meßr, als ihr Xitel berfpricht. Ur»

fprüngtich in ber £bat mm „goitbilbungSfchute" mit
©onntagS» und Stbenbunterricbt, ift fie feit einigen Saßren
fo umfaffenb auSgeftattet morden, baß man fie rnoßt eine

freie ^aibfchnte für Sau< unb uerioanbtc ©emerbe, für
ÜRechaniter unb SRafctjinenfchtoffer, forote für Staler,
Stobetteure unb Sitbtjauer (in gemerbtichem ©inne)
nennen darf.

®er Unterriibt mirb bie gange 2Bo<be bmburch, mit
alleiniger StuSnabme beS SRontagS, erteilt, unb gmar
täglich öon 8—12, 2—5 unb 6—9 Ußr, ©onntagS
bon 8—12 Ubr. ^rabtifh unb int Sebrfach erprobte
gactjleute leiten bie gacbEtaffen.

®er gaibunterritbt befiehl int te^nifchen getdhnen,
bom Sineargeichnen bis gur bottftänbigen, fetbftänbigen
©rfteflung umfangreidjer SBerEgeidhnungen ; in ber ft'on»

ftruEtionStet)re für 9Re<bani!er, Staurer, ©freiner,
f3immerteute, ©chtoffer, ©pengier 2c. ; in der Stnteitung

gum ^unftgemerbe, ßeießnen, Staten unb Stobettieren
in einem befonbern SRaterfaat. SöobtauSgeftattete
SRobettfammtungen, fomobt SRaterialien als erftettte
DbjeEte unb ©ipSabgüffe umfaffenb, dienen bem Unter»
ridt)te. gür ^immerteute und andere fpolgarbeiter be=

fteßen UebungSEurfe im fpotgmobellieren unb liolgfcbnißen.
®ie XageSftunben find bornebntlich bem gatbgeiibnen,
bie SIbenbftunben borgugSmeife bem tbeoretifçben Unter»

ridjt gemibmet, mobei fotgenbe fÇâcher gu ermähnen finb:
iRedjnen, ©eometrie, ißbhP; Sttgebra, ®eutfch, grangöfifch,
©ngtifcb, Efm. torrefponbeng, Schreiben, Suchbattung
(einfach und boppett).|t£ebtere Rächer bieten den Schülern
taufmännifcher ^Richtung berupieben Unterricht.
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persönlich bei jedem gegebenen Anlasse für die praktische
Befolgung dieser Vorschläge einzustehen.

Endlich sollte man von allen Vereinsmitgliedern,
welche sich an Submissionen beteiligen, erwarten dürfen,
daß sie künftig den in der Publikation aufgestellten
Grundsätzen getreulich nachleben, damit uns kein be-
rechtigter Vorwurs der Mitschuld an den Mißständen
im Submissionswesen mehr treffen kann.

Jeder Einzelne möge an seinem Orte jederzeit für
die Verwirklichung und praktische Anwendung der
Postulate betreffend Submissionsreform wirken, dann
wird einer der größten Uebelstände, unter denen unser
Gewerbestand heute leidet, von selbst verschwinden.

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Für den leitenden Ausschuß-

Der Präsident: I. Kcheidegger.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Schweizer. Gewerbeverein.

Förderung der Berufslehre beim
Meister. (Korresp.) Der Schweizer. Gewerbeverein
ist vermöge eines besoudern Kredites in der Lage, aus
der Bundessubvention alljährlich einer Anzahl als tüchtig
befundener Lehrmeister, welche für eine mustergültige Her-
anbildung junger Handwerker Gewähr bieten u. bestimmte
Verpflichtungen einzugehen bereit sind, einen Zuschuß
zum Lehrgeld bis auf Fr. 250 zu bewilligen. Auf
die Ende 1398 erfölgte Ausschreibung sind 39 An-
Meldungen erfolgt. Die Bewerber verteilten sich

auf folgende Berufsarten: Schreiner 10; Spengler 5;
Schlosser und Schmiede je 3 ; Dekorationsmaler, Küfer,
Uhrmacher und Wagner je 2; Bäcker, Buchdrucker,
Coiffeur, Drechsler, Glaser, Hafner, Mechaniker,
Sattler und Tapezierer, Schneider und Wagen-
bauer je 1. Nach Kantonen geordnet: Bern und
Schwyz je 6; Zürich 5; St. Gallen 4; Freiburg 3;
Aargau, Appenzell, Solothurn und Thurgau je 2;
Baselland, Baselstadt, Glarus, Graubünden, Schaff-
Hausen, Neuenburg und Waadt je 1.

Nach sorgfältiger Prüfung der Anmeldungen und
eingezogenen Erkundigungen wurden entsprechend dem

verfügbaren Kredit vom Centralvorstand des Schweiz.
Gewerbevereins 19 Bewerber ausgewählt, welche sich

nach Kanton und Beruf wie folgt verteilen: Zürich,
Bern, Schwyz,' Appenzell und St. Gallen je 2; Glarus,
Freiburg Solothurn, Baselstadt, Baselland, Schaffhausen,
Graubünden, Aargau und Thurgau je 1. Schreiner 4;
Spengler 3; Dekorationsmaler und Wagner je 2;
Bäcker, Glaser, Küfer, Mechaniker, Schlosser, Schmiede,
Uhrmacher und Wagenbauer je 1.

Bei der Auswahl wurden die vertretenen Landes-
teile und Berufsarten nach Möglichkeit berücksichtigt.
Jmmenhin wurden naturgemäß solche Bewerber bevor-
zugt, welche schon durch Teilnahme ihrer Lehrlinge an
frühern Prüfungen oder in anderer Weise sich über ihre
Erfolge als Lehrmeister ausgewiesen haben.

Eisenring.
(Eingesandt.)

Zur Besprechung von Maßnahmen gegen das un-
loyale Vorgehen der Eisenhändlerkonvention der Groß-
zahl ihrer Kunden gegenüber haben sich die Eisen-
und Blech-Handwerker von Ölten und Umgebung zu-
sammengefunden und folgendes vereinbart: Die
Schlosser, Spengler, Schmiede und verwandte Berufs-
zweige der Centralschweiz, welche sich einem einheitlichen
Vorgehen in dieser Sache anzuschließen wünschen, sollen
ihre Adresse unter Chiffre „Eisen" ans „Oltener Tage-
blatt" senden. Bei genügender Beteiligung wird dann

von den Handwerkern von Ölten und Umgebung thun-
lichst bald Sine Versammlung aller Interessenten ein-
berufen, um geeignete Maßnahmen zu vereinbaren.

Vorläufig dürfte es jedem Handwerker erwünscht
sein, Adressen von Bezugsquellen zu erfahren, welche
in beliebiger Quantität zu lausenden Tagespreisen,
d. h. bedeutend unter Ringpreisen liefern. Ein einheit-
liches Vorgehen beim Bezug der Waren dürfte der
Eisenkonvention schon unbequem werden. Ganz sicher
würde aber unser Ziel erreicht durch Veranlassung eines
leistungsfähigen in- oder ausländischen Engros-Geschäftes
zur Grundlegung einer Eisenhandlung resp. Filiale in
der Centralschweiz. Ein derartiges Vorgehen erfordert
die Vereinigung möglichst vieler Handwerker; daher
auf zur Organisation!

Beim gleichen Anlaß könnte man auch darüber
sprechen, ob nicht die Gründung eines allgemeinen Be-
russverbandes zurZ Wahrung gemeinsamer Interessen
angezeigt wäre. —Mlles organisiert sich und die Hand-
werker dürfen auch nicht vereinzelt sich selbst überlassen
bleiben, wenn sie ^im wirtschaftlichen Kampfe ihre
Stellung-?,wahren wollen.

Verbandswesen.

Ein Schreinermeisterverein
Arbon und Umgebung hat sich

gebildet. Er bezweckt materielle
und berufliche Hebung des

Handwerks, Regelung der Ar-
beitslöhne und Arbeitszeit, Rege-
lung von Genosfenschaftsein-
käufen bei Rohmaterialien, so-
wie Förderung des Lehrlings-
Wesens, berufliche Schiedsgerichte
u. s. w.

Fortbildungsschule St. Gallen.
Die Schule hält mehr, als ihr Titel verspricht. Ur-

sprünglich in der That nur „Fortbildungsschule" mit
Sonntags- und Abendunterricht, ist sie seit einigen Jahren
so umfassend ausgestaltet worden, daß man sie wohl eine

freie Fachschule für Bau- und verwandte Gewerbe, für
Mechaniker und Maschinenschlosser, sowie für Maler,
Modelleure und Bildhauer (in gewerblichem Sinne)
nennen darf.

Der Unterricht wird die ganze Woche hindurch, mit
alleiniger Ausnahme des Montags, erteilt, und zwar
täglich von 8—12, 2—5 und 6—9 Uhr, Sonntags
von 8—12 Uhr. Praktisch und im Lehrfach erprobte
Fachleute leiten die Fachklassen.

Der Fachunterricht besteht im technischen Zeichnen,
vom Linearzeichnen bis zur vollständigen, selbständigen
Erstellung umfangreicher Werkzeichnungen; in der Kon-
struktionslehre für Mechaniker, Maurer, Schreiner,
Zimmerleute, Schlosser, Spengler zc. ; in der Anleitung
zum Kunstgewerbe, Zeichnen, Malen und Modellieren
in einem besondern Malersaal. Wohlausgestattete
Modellsammlungen, sowohl Materialien als erstellte
Objekte und Gipsabgüsse umfassend, dienen dem Unter-
richte. Für Zimmerleute und andere Holzarbeiter be-

stehen Uebungskurse im Holzmodellieren und Holzschnitzen.
Die Tagesstunden sind vornehmlich dem Fachzeichnen,
die Abendstunden vorzugsweise dem theoretischen Unter-
richt gewidmet, wobei folgende Fächer zu erwähnen sind:
Rechnen, Geometrie, Physik, Algebra, Deutsch, Französisch,
Englisch, kfm. Korrespondenz, Schreiben, Buchhaltung
(einfach und doppelts.ALetztere Fächer bieten den Schülern
kaufmännischer Richtung beruflichen Unterricht.
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